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Rechnung der Stadt St.Gallen 2023; Genehmigung 

 

 

Antrag 

 

Wir beantragen Ihnen, folgenden Beschluss zu fassen: 

1. Die Jahresrechnung der Stadt St.Gallen für das Jahr 2023 wird genehmigt. 

2. Es wird festgestellt, dass dieser Beschluss gemäss Art. 8 Ziff. 4 der Gemeindeordnung (SRS 111.1) 

dem fakultativen Referendum untersteht. 

 

 

Gemäss Art. 33 Abs. 1 Ziff. 1 der Gemeindeordnung (SRS 111.1) beschliesst das Stadtparlament 

unter dem Vorbehalt des Referendums über die Jahresrechnung. Der Stadtrat stellt dem Parlament 

Antrag (Art. 1 Abs. 1 Bst. B des Geschäftsreglements des Stadtrates; SRS 173.1). Der Jahresrechnung 

liegt der Bericht des Stadtrats bei. 

 

Die Stadtpräsidentin: 

Maria Pappa 

 

 

Der Stadtschreiber-Stv.: 

Jürg Weder 

 

 

Beilagen: 

▪ Rechnung 2023, Bericht des Stadtrats 

▪ Rechnung 2023, Zahlenteil 

 

Datum 2. Mai 2024 

Beschluss Nr. 3914 

Aktenplan 815.00.10 Jahresrechnungen: Stadt 

St.Gallen: Jahresrechnungen 


